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Öffentliche Bekanntmachung 
zum Jahresabschluss des Gebäudebetriebes 

der Stadt Erwitte zum 31.12.2018 
 
 

1. Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 folgendes einstimmig be-
schlossen: 
 
Die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
2018 werden festgestellt. 
 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 beläuft sich auf eine Bilanzsumme von 
32.718.142,62 €. 
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 endet mit einer Bilanzsumme von 34.956.968,80 € 
 
Als Ergebnis für das Jahr 2018 ergibt sich kein Jahresgewinn bzw. Jahresverlust.  
 
Es werden 202.972,57 € als Vorauszahlung für zu leistende Kaltmieten als Rechnungs-
abgrenzungsposten in der Schlussbilanz ausgewiesen. 
 
Der von der Betriebsleitung des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2018 
aufgestellte Lagebericht sieht einen Jahresüberschuss von 0,00 € vor.  

 
2. Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht sind während der Dienststunden, 

 
 
montags bis freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Erwitte, Am Markt 13, 59597 Erwitte, Zimmer 310 einzusehen. 

 
 
3. Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichtes lautet: 
 

 

 
Abschließender Vermerk der gpaNRW 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 

Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 

Betriebes Gebäudebetrieb Erwitte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 

GmbH, Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 24.11.2020 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

An den Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte 
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Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte, - bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Gebäudebetrieb Erwitte für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-

desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs 

zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-

bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
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wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-

geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-

setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-

me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-

richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-

lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewah-

ren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
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siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-

triebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-

eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu fuhren, dass 

der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
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feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen." 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzah-

len durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 

DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

 

Herne, den 15.03.2021 

gpaNRW  

Im Auftrag  

 

gez. Gregor Loges  

 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Gem. § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

16.11.2004 (GV. NRW S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.Juli 

2016 (GV. NRW. S. 559) werden die Bilanz zum 31.12.2018, die Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr 2018 des Gebäudebetriebes der Stadt Erwitte, die Fest-

stellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis 

der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hiermit öffentlich bekanntge-

macht. 

 

Erwitte, den 23.03.2021 

Der Bürgermeister 

 

 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung 
zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes 

der Stadt Erwitte zum 31.12.2018 
 
 

1. Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 folgendes einstimmig be-
schlossen: 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2018 wird festgestellt, der Lagebericht wird 
gebilligt. Die Schlussbilanz endet mit einer Summe von 25.697.866,42 €. 
 
Als Ergebnis für das Jahr 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 
436.906,21 €.  
 
In die Gewinnrücklagen sind für Buchwertabgänge 1.525,59 einzustellen sowie 0 € für 
Anlagenabgänge des Wirtschaftsplanes zu entnehmen.  
 
An die Stadt Erwitte wird eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 405.958 € gezahlt.  
 
In die Gewinnrücklage werden für den Abwasserabgabenfonds 0,5 % der jährlichen 
Umsatzerlöse eingestellt. Im Jahr 2018 sind das 16.870,85 €. 
 
Der verbleibende Jahresüberschuss i. H. v. 12.551,77 € wird zusammen mit dem Ge-
winnvortrag i. H. v. 297.208,03 € als Bilanzgewinn im Eigenkapital passiviert und auf 
neue Rechnung vorgetragen. 
 
 

2. Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht sind während der Dienststunden, 
 
montags bis freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Erwitte, Am Markt 13, 59597 Erwitte, Zimmer 201 einzusehen. 

 
 
3. Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichtes lautet: 
 
 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 

Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 

Betriebes Abwasserwerk Erwitte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2018 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 

GmbH, Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 15.01.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

An das Abwasserwerk Erwitte, Erwitte 
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Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerk Erwitte, Erwitte, - bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerk Erwitte für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-

desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs 

zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lage-

bericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt ´Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-



_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 4 26. Jahrgang Seite:  9 

 

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-

geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-

setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-

me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-

richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
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eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-

triebs abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-

eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu fuhren, dass 

der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
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rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen." 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzah-

len durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 

DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

 

Herne, den 15.03.2021 

gpaNRW  

Im Auftrag  

 

gez. Gregor Loges  

 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Gem. § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

16.11.2004 (GV. NRW S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.Juli 

2016 (GV. NRW. S. 559) werden die Bilanz zum 31.12.2018, die Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr 2018 des Abwasserwerkes der Stadt Erwitte, die Feststel-

lung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hiermit öffentlich bekanntge-

macht. 

 

Erwitte, den 23.03.2021 

Der Bürgermeister 

 
 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Allgemeinverfügung zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung 
von SARS-CoV-2 (>> Corona-Virus<<) 

hier: Festlegung von Bereichen, in denen eine zusätzliche Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung gilt 

 
Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2-Infektionen erlässt die 
Stadt Erwitte als örtliche Ordnungsbehörde gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung besonderer 
Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter 
Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infekti-
onsschutz- und Befugnisgesetz NRW – IfSBG NRW) vom 14. April 2020 (GV.NRW.S. 218 
b), § 16a der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) vom 05.03.2021 (GV.NRW. 2021 S. 
1044b) sowie § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV.NRW S. 602) – jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung – folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Ab 02.04.2021 wird bis auf weiteres für folgende Bereiche im Stadtgebiet Erwitte die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung täglich in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 
Uhr angeordnet: 

 
a. Kurpark Bad Westernkotten 
 
b. Kurpromenade (Weringhauser Straße vom Parkplatz Mühlenweg zum Westerntor) 
 

2. Die vorstehende Anordnung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
3. Verstöße gegen die unter Nummer 1 genannte Verpflichtung werden mit einer Geldbuße 

bis zu 25.000 Euro als Ordnungswidrigkeit geahndet. 
 
4. Bekanntgabe 

Diese Allgemeinverfügung tritt am 02.04.2021 in Kraft und gilt unbefristet. Sie wird hiermit 
gemäß § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 

Begründung: 
 

 
Bei dem Coronavirus SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 IfSG. Er wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion und die Infektion über Aerosole. Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich 
in kurzer Zeit weltweit verbreitet. In Deutschland gibt es inzwischen erneut zahlreiche Infekti-
onen. Auf dem Gebiet der Stadt Erwitte sind ebenfalls zahlreiche Kranke, Krankheitsver-
dächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider festgestellt worden. Nachdem die Infek-
tionszahlen zunächst rückläufig waren, ist seit Anfang Oktober 2020 ein stetiger Anstieg der 
Infektionszahlen festzustellen. Um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erfor-
derlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige Krankheitsfälle 
bereit zu halten ist es notwendig, den Eintritt von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen zielge-
richtet zu begrenzen. 
Die Stadt Erwitte ist als örtliche Ordnungsbehörde für die Anordnung von Maßnahmen und 
Durchführung des Infektionsschutzgesetzes zuständig (§ 3 Abs. 1 IfSBG NRW). 
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Gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaß-
nahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt werden, oder sich ergibt, dass ein verstorbener Kranker, Krankheitsverdächtiger 
oder Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragba-
rer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde 
Personen verpflichten, von ihr bestimmte oder öffentliche Orte nur unter bestimmten Bedin-
gungen zu betreten. 
Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG sind gegeben: Sowohl im 
Stadtgebiet Erwitte als auch im Kreisgebiet sind bereits Infektionen mit SARS-CoV-2 und der 
sog. Britischen Variante bekannt. Zudem steigen die Zahlen an. Jeder Passant kann daher 
als potentieller Ansteckungsverdächtiger oder etwaiger Ausscheider angesehen werden. 
Insbesondere, da auch solche Personen, welche bislang frei von Krankheitssymptomen sind, 
nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen bereits nach erfolgter Infektion zu einer 
Verbreitung von SARS-CoV-2 beitragen können. 
Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in bestimmten Bereichen stellt 
nach § 28a Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine notwendige Schutzmaßnahme zum 
Schutze der Allgemeinheit vor einer weiteren unkontrollierbaren Weiterverbreitung der Infek-
tionen mit SARS-CoV-2 und der Mutationen in der Bevölkerung dar und dient einem mög-
lichst weitgehenden Gesundheitsschutz. 
Um das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verzögern, zu erreichen, sehe ich mich veranlasst, 
die oben genannte Maßnahme anzuordnen. Die Maßnahme ist in Anbetracht des bestehen-
den Infektionsrisikos geeignet, erforderlich und auch angemessen. 
In den unter 1. genannten öffentlichen Außenbereichen muss davon ausgegangen werden, 
dass aufgrund deren Nutzungsfrequenz regelmäßig der Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
Personen nicht eingehalten werden kann. Es ist daher geboten und verhältnismäßig, für die-
se Bereiche eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung anzuordnen, um 
so die Verbreitung von Viren im Rahmen der Tröpfcheninfektion zu reduzieren. Weniger be-
lastende und dabei gleich geeignete Maßnahmen sind nicht ersichtlich. 
Diese Verpflichtung gilt dabei grundsätzlich für alle Personen, die den Bereich nutzen.  
Ausnahmen ergeben sich nur aus den Regelungen des § 3 Abs. 4 und 6 der CoronaSchVO 
(Kinder, Befreiung aus medizinischen Gründen, zur notwendigen Einnahme von Speisen und 
Getränken, etc.). 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 in Verbindung 
mit § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung. 
Wer gegen die Verpflichtung unter Ziffer 1 verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit gemäß 
§ 18 Abs. 3 Satz 1 CoronaSchVO. Die Ordnungswidrigkeit wird gemäß § 73 Abs. 2 IfSG in 
Verbindung mit § 18 Abs. 1 CoronaSchVO mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet. 
 
Zu Ziffer 4 - Bekanntmachung  

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt gem. § 13 der Hauptsatzung 
der Stadt Erwitte durch Bekanntmachung im Amtsblatt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim Verwal-
tungsgericht in 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1 erhoben werden. 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Verarbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungs-
weg gem. § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer Rechtsverkehr 
Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803). 
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Hinweise: 
Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat gem. § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG 
keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann be-
folgt werden muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen wird. 
Beim Verwaltungsgericht Arnsberg kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO die Herstellung der 
aufschiebenden Wirkung beantragt werden. 
 
Erwitte, den 31.03.2021 
 
Der Bürgermeister 
 
gez.Henneböhl 
 
 


